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Die schriftliche parlamentarisc~e Anfrage der Abgeord~eten 
zum Nationalrat Maria STANGL und Genossen, Nr. 1150/J, betreffend Jagden 
der österreichischen Bundesforste, beehre ich mich wie folgt zu beant
worten: 

Die österreichischen Bundesforste sind auf Grund des Bundes

gesetzes vom 1977 11 17, BGB1.Nr. 610/77, zu einer BetriebsfUhrun~ nach 
wirtschaftlichen Grundsätzen verpflichtet. Dies ist auch bei der Ver

pachtung von Jagdrevieren zu beachten. 

Im Sinne der im Jahre 1979 im Einvernehn~n mit dem Bundes
ministerium fUr Finanzen erstellten Richtlinien erfolgt die Jagdverpachtung 

grundsätzlich im Wege der Ausschreibung, also durch Einholung von Anboten 

der Pachtinteressenten. Bei der Ausschreibung wird von den Bundesforsten der 
Betrag angegeben, den sie sich zumindest er\\farten, vJübei dieser f'1indest[):cht

zins jeweils unter Bedachtnahme auf die ftir versleichb3t"e Jagden erzielt':n 
Pachterlöse festgesetzt wird. Oie Höhe des dann tatsächlich zu entrichtenden 

Pachtzinses ergibt sich aus dem Er0ehnis der Ausschreibun0. 

, In jenen Fällen, in welchen auf Grund besonderer Umstände 

(z.B. Verzahnung von Revieren, Besch~ftinung eines Berufsjägers) von 

einer Ausschreibung ab'lesehen wird, vJird der Pachtzins nach t1aßgabe 
der für vergleichbare Reviere erzielten Erlöse im ~Iege der freien Ver

einbarung festgelegt. 
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Im Jahre 1980 betrugen die Jagdpachtzinse insgesamt 
5 52,513.020,--. Leider muß sesagt werden, daß die Wildschäden am Wald
bestand und die Ausgaben zu deren Verringerung mit Sicherheit ein Viel
faches der Pachtzinse ausmachen. 

Zu Frage 1: a) An Inländer waren 1980 595 Reviere mit einer Gesamtfläche von 

485.068 ha verpachtet. 

b) An Ausländer waren 1980 105 Reviere mit einer Gesamtfläche von 

217.399 ha verpachtet. 

Zu Frage 2: Die Pachtzinse schwanken stark. Verkehrslage, Reviergröße, vorkommende 
Hil dga rten, Bejagungsmögl i chkeit ur~d Stand der Revi erei nroj chtung be2i :-j-

flussen grßvierend die Pachtzinshbhe. 

Der rechnerische Durchschnitt des Pachtzinses pro ha und Jahr betr~gt 
rund S 75,--. 

Zu Frage 3: Das größte Revier hat ein Ausmaß von 14.166,37 ha. Es handelt sich UG da~; 

Revier Hinterriß der Forstven~altung Steinberg im Lande Tirol. Pächterin ist 
Ihre Königliche Hoheit Liliane von Belgien, BrUssel (auf Grund eines Pacht

vertrages aus dem Jahre 1951). 

Zu Frage 4: Das kleinste Revier hat ein Ausmaß von 115 14 h , a. 

Zu Fra~e 5: Die durchschnittliche Größe eines Reviers beträgt 1.003 ha. 

Zu Frage 6: Die Verpflichtung zur Bestellung hauptberuflicher Revierjäger richtet 
sich zunächst nach den Landesjagdgesetzen. Daneben berücksichtigen die 
Bundesforste die Betreuungsnotwendi9keiten. In besonders jagdintensiven 
Revieren kann die Bestellung eines Berufsjägers bei einer Reviergröße 
von rund 1,500 ha als Regelfall gelten. Bei extensivem Jagdbetrieb, wie 
z.B. See-, öd- und Gletscherjagd~n, also bei Jagden ohne FUtterungs-
und Abschußnotwendigkeit, kann die Anstellung eines Berufsjägers entbehr
lich erscheinen. 

Zu Frage 7: Von den Bundesforsten selbst wurden 1980 132 Reviere mit einer Fläche von 

insgesamt 155.610 ha in Regie bejaqt. 
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